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die nächsten  
Zahlungstermine

10. märz 2016
Abschlagszahlung Februar 2016

11. April 2016
Abschlagszahlung März 2016

29. April 2016
Restzahlung 4/2015

10. mai 2016
Abschlagszahlung April 2016

10. Juni 2016
Abschlagszahlung Mai 2016

11. Juli 2016
Abschlagszahlung Juni 2016

29. Juli 2016
Restzahlung 1/2016

10. August 2016
Abschlagszahlung Juli 2016

12. September 2016
Abschlagszahlung August 2016

10. Oktober 2016
Abschlagszahlung September 2016

31. Oktober 2016
Restzahlung 2/2016

10. November 2016
Abschlagszahlung Oktober 2016

12. dezember 2016
Abschlagszahlung November 2016

* Abschlagszahlungen im Notarztdienst wegen  
 individueller Berechnung zirka fünf Tage später 

Abrechnungsabgabe für das quartal 1/2016

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Ab-
rechnung für das 1. Quartal 2016 bis 
spätestens Montag, den 11. April 
2016, online über das KVB-Mitglie-
derportal „Meine KVB“, über den 
Kommunikationskanal KV-Connect 
oder über die Telematik-Plattform 
der KVen D2D (Doctor-to-Doctor). 
Gerne können Sie uns Ihre Abrech-
nung und Unterlagen auch schon 
früher zusenden. Nähere Informati-
onen zur Online-Abrechnung finden 
Sie unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Online-Angebote/Online- 
Abrechnung.

Bitte überzeugen Sie sich vor der 
Übermittlung Ihrer Abrechnung, dass 
diese vollständig und korrekt ist. Wir 
empfehlen dazu die Durchsicht der 
in Ihrer Praxissoftware durch das 
KBV-Prüfmodul erzeugten GNR-
Statistik (also der Aufstellung/Über- 
sicht aller abgerechneten Gebühren- 
nummern/Leistungspositionen) und 
gegebenenfalls der Fallstatistik. 
Dadurch verschaffen Sie sich einen 
schnellen Überblick und haben noch 
die Möglichkeit, eventuell erforder-
liche Korrekturen oder Ergänzun-
gen vor der Übermittlung der Ab-
rechnung vorzunehmen. Bitte be-
achten Sie weiterhin die persönli-
che Leistungserbringung qualifikati-
onsgebundener Leistungen. Diese 
Regelung ist insbesondere zu be-
achten bei angestellten Ärzten, in 
Berufsausübungsgemeinschaften 
und Medizinischen Versorgungs-
zentren.

Sollten Sie trotzdem nach erfolgter 
Übermittlung Ihrer Abrechnung fest-
stellen, dass Sie noch einen nach-
träglichen Berichtigungs- oder Er-
gänzungswunsch haben, schicken 
Sie uns Ihren Änderungswunsch bit-
te sofort zu. Sofern uns Ihr Wunsch 
innerhalb eines Monats nach dem 
offiziellen Abrechnungsabgabeter-

min erreicht, können wir die Ände-
rungen noch aktuell in Ihrer Abrech-
nung berücksichtigen. 

Nach den aktuell gültigen Abrech-
nungsbestimmungen der KVB (Pa-
ragraf 3 Absatz 3) gilt Folgendes:

(3) Eine nachträgliche Berichtigung 
oder Ergänzung eines bereits einge-
reichten Behandlungsfalles ist unbe-
schadet der Absätze 1 und 2 durch 
den Vertragsarzt innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der von der KVB 
zur Einreichung der Abrechnung fest-
gesetzten Frist zulässig. Ausnahms-
weise kann die Abrechnung noch 
nach dem Ende dieser Frist berichtigt 
oder ergänzt werden, wenn dies

 � innerhalb eines Monats nach Er-
halt des Honorarbescheides und 
der Richtigstellungsmitteilung be-
antragt wird, 

 � die eingereichte Abrechnung ob-
jektiv erkennbar unzutreffend ist, 

 � die Nichtvergütung der betroffe-
nen Leistungen einen Honorar-
verlust zur Folge hätte, der einen 
unverhältnismäßigen Eingriff in 
den Vergütungsanspruch des 
Vertragsarztes darstellen würde.

Die Gesamtversion finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Service/ 
Rechtsquellen/Buchstabe „A“.

Anschrift für Korrekturwünsche 
(nach Paragraf 3 Absatz 3 Satz 1) 
und/oder Korrekturanträge (nach 
Paragraf 3 Absatz 3 Satz 2):

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
„Abrechnungskorrekturen“
Vogelsgarten 6
90402 Nürnberg

Zusätzliche Abrechnungsunter- 
lagen auf dem postweg:
Den Abrechnungsunterlagen muss – 
neben Ihrer online übermittelten  

http://www.kvb.de/praxis/online-angebote/online-abrechnung/
http://www.kvb.de/praxis/online-angebote/online-abrechnung/
http://www.kvb.de/praxis/online-angebote/online-abrechnung/
http://www.kvb.de/service/rechtsquellen/a/
http://www.kvb.de/service/rechtsquellen/a/
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Auch wenn sich die KVB gegen die 
Einführung der elektronischen Ge-
sundheitskarte (eGK) für Asylbewer-
ber ausspricht, wird diese bereits 
in den Bundesländern Bremen und 
Hamburg ausgegeben und bundes-
weit in zahlreichen weiteren Regio-
nen eingeführt. Länder und Kommu-
nen können seit Jahresbeginn die 
gesetzlichen Krankenkassen ver-
pflichten, die eGK auch an Asylbe-
werber auszugeben, die sich noch 
keine 15 Monate in Deutschland 
aufhalten. Damit soll der Zugang 
zur medizinischen Versorgung für 
die Betroffenen erleichtert werden. 
Die Landkreise können – im Gegen-
satz zu den Krankenkassen – nicht 
zum Mitmachen gezwungen werden 
und es ist in Bayern bisher noch 
kein Landkreis bekannt, der die ge-
setzlichen Krankenkassen zur Aus-
gabe der eGK aufgefordert hat.

Trotzdem kann es Fälle geben, in 
denen Asylbewerber mit einer eGK 
in die Praxis kommen. Auf diesen 
Karten ist bei „Besondere Personen-
gruppe“ im Chip die Ziffer „9“ ge-
speichert. So kann es im Versicher-
tenstatus zum Beispiel ab sofort 
auch die Kombination 19 geben: Die 
erste Stelle steht für den Versicher-
tenstatus, also „1“ für Mitglied, die 
zweite für „Besonderer Personen-
kreis“, hier also „9“ für Asylbewer-
ber. Daran erkennen die Praxen be-
reits beim Einlesen der eGK in die 
Praxisverwaltungssoftware (PVS), 
dass bei dem Patienten ein einge-
schränkter Leistungsanspruch zu 
beachten ist.

Asylbewerber, die sich bereits 15 
Monate im Bundesgebiet aufhalten, 
erhalten regelmäßig eine eGK einer 
gesetzlichen Krankenkasse. Diese 
ist im Chip als „Besondere Personen-
gruppe“ mit der Ziffer „4“ gekenn-
zeichnet. Die mit „4“ gekennzeich-

egK für Asylbewerber – 
hinweise zur Abrechnung

Abrechnung – wie bisher die unter-
schriebene Sammelerklärung ein-
schließlich notwendiger Unterlagen, 
wie beispielsweise Krankenscheine 
Sozialhilfe, beigefügt werden. Ein ak- 
tuelles Exemplar der Sammelerklä-
rung können Sie unter www.kvb.de 
in der Rubrik Service/Formulare und 
Anträge/Buchstabe „S“ herunterla-
den. Zur besseren Übersicht über 
die einzureichenden Scheine steht 
Ihnen das Merkblatt „Besondere 
Kostenträger“ zur Verfügung. Eine 
ausführliche Beschreibung finden 
Sie unter www.kvb.de in der Rub-
rik Abrechnung/Erstellung-Abgabe-
Korrektur/Besondere Kostenträger. 

Achtung: Änderung bei  Abrechnung 
Jugendarbeitsschutz: 
Einreichung der Untersuchungsbe-
rechtigungsscheine entfällt seit dem 
Abrechnungsquartal 1/2015.

Anschrift für Briefsendungen:
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
„Quartalsabrechnung“
93031 Regensburg

Anschrift für päckchen/pakete:
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
Yorckstraße 15
93049 Regensburg

Bitte vergessen Sie nicht, den Arzt- 
stempel einschließlich der Betriebs- 
stättennummer auf den eingereich-
ten Unterlagen sowie dem Briefum-
schlag anzubringen.

Sollten Sie ausnahmsweise die Frist 
nicht einhalten können, haben Sie 
die Möglichkeit, unter der E-Mail- 
Adresse Terminverlaengerung@
kvb.de oder unter der Faxnummer 
09 41 / 39 63 – 1 38 mit Begründung 
eine Verlängerung der Abgabefrist 
zu beantragen.

Wichtig: Eine mögliche Verlängerung 
der Abgabefrist bezieht sich aus-
schließlich auf Ihre Abrechnung, 
nicht auf die elektronische Doku-
mentation der Qualitätssicherungs- 
und Zusatzvereinbarungen der KVB. 

Empfangsbestätigungen über den 
Erhalt Ihrer Abrechnungsunterlagen 
erhalten Sie unter der Faxnummer 
09 41 / 39 63 – 1 38.

Notarzteinsätze über emdoc
Eine Besonderheit stellt die Einrei- 
chung und Abrechnung von Notarzt- 
einsätzen über emDoc dar. Mit em- 
Doc können Sie Ihre Fälle laufend zur 
Abrechnung einreichen. Alle bis zum 
jeweiligen Abrechnungslauf einge-
reichten Fälle werden berücksichtigt.

Anders als bei der sonst erforderli-
chen Einreichung der handschriftlich 
unterzeichneten Sammelerklärung 
bestätigen Sie in emDoc auf elektro- 
nischem Weg, dass Sie die Leistun- 
gen persönlich den Bestimmungen 
entsprechend erbracht haben.

Bitte beachten Sie auch unsere ge- 
sonderten Informationen zu emDoc 
und zur „Notarztdienst-Abrechnung“ 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Abrechnung/Erstellung-Abgabe-
Korrektur/Notarztdienst-Abrech-
nung.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 8 80 88
Fax 0 89 / 5 70 93 – 6 49 25
E-Mail emDoc@kvb.de

http://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-s/
http://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-s/
http://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-s/
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/besondere-kostentraeger/
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/notarztdienst-abrechnung/
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/notarztdienst-abrechnung/
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/notarztdienst-abrechnung/
http://www.kvb.de/abrechnung/erstellung-abgabe-korrektur/notarztdienst-abrechnung/
mailto:Abrechnungsberatung%40kvb.de?subject=
mailto:emDoc%40kvb.de?subject=
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neten eGKs beinhalten einen Be-
handlungsanspruch, der annähernd 
dem der gesetzlichen Krankenkas-
sen entspricht.

Bei Personengruppen der Ziffern 
„4“ und „9“ sind die Felder der Eu-
ropäischen Krankenversicherten-
karte (EHIC) auf der Rückseite der 
eGK nicht vorhanden oder ungültig 
gemacht.

Der Vollständigkeit halber weisen 
wir darauf hin, dass unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge einen Be-
handlungsanspruch nach dem Kin-
der- und Jugendhilfegesetz SGB VIII 
haben, der dem Behandlungsan-
spruch der gesetzlichen Kranken-
kassen entspricht. Diese legen eben-
falls eine eGK oder einen Behand-
lungsausweis in Papierform vor.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 50
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 51
E-Mail IT-Beratung@kvb.de

Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) hat mit Beschluss vom 27. 
November 2015 in seiner Richtlinie 
Methoden vertragsärztliche Versor-
gung die Kniegelenk-Arthroskopie 
zur Behandlung von Patienten mit 
Gonarthrose deutlich eingeschränkt, 
nachdem in Studien keine wissen-
schaftlichen Belege für den Nutzen 
der vom G-BA geprüften arthrosko-
pischen Verfahren zur Behandlung 
der Gonarthrose gefunden werden 
konnten.

Eine Arthroskopie bei Patienten mit 
der alleinigen Diagnose Gonarthro-
se kann nicht mehr zu Lasten der 
gesetzlichen Krankenkassen erbracht 
und abgerechnet werden (Nummer 
53 der Anlage II der oben genannten 
Richtlinie). Die Kniegelenk-Arthro-
skopie ist bei Patienten mit Gonar-
throse nur noch dann möglich, wenn 
der Eingriff wegen Traumen, einer 
akuten Gelenkblockade oder einer 
meniskusbezogenen Indikation, bei 
der die bestehende Gonarthrose le-
diglich als Begleiterkrankung anzu-
sehen ist, durchgeführt wird. Voraus-
setzung ist, dass die beim Patien-
ten bestehenden Symptome zuver-
lässig auf die genannten Verände-
rungen zurückzuführen und durch 
eine arthroskopische Intervention 
zu beeinflussen sind.

Der EBM wird mit Wirkung zum  
1. April 2016 an diese Einschränkung 
für die therapeutischen arthroskopi-
schen Eingriffe angepasst. Zur Klar-
stellung der Berechnungsfähigkeit 
werden entsprechende Bestimmun-
gen in die Präambeln der Abschnit-
te 31.2.5 (ambulante Operationen) 
und 36.2.5 (belegärztliche Operati-
onen) des EBM aufgenommen.

Den Beschluss mit den Änderungen 
des EBM im Detail finden Sie auf 
der Internetseite des Instituts des 

Kniegelenk-Arthroskopie bei gonarthrose eingeschränkt

Bewertungsausschusses unter 
www.institut-des-bewertungsaus-
schusses.de in der Rubrik Bewer-
tungsausschuss/Beschlüsse. 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

mailto:IT-Beratung%40kvb.de?subject=
http://institut-ba.de/ba/beschluesse.html
http://institut-ba.de/ba/beschluesse.html
http://institut-ba.de/ba/beschluesse.html
mailto:Abrechnungsberatung%40kvb.de%0D?subject=
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änderungen des eBm zum 1. Januar 2016

Der Bewertungsausschuss hat in 
seiner 369. Sitzung Änderungen 
des Einheitlichen Bewertungsmaß-
stabes (EBM) mit Wirkung zum 1. Ja- 
nuar 2016 beschlossen. Über die 
wichtigsten Änderungen wurden 
die betroffenen Ärzte bereits ge-
sondert informiert. Nachfolgend 
stellen wir Ihnen diese in Kürze vor.

Die Beschlüsse mit den Änderun-
gen im Detail wurden auf der Inter-
netseite des Instituts des Bewer-
tungsausschusses unter www.insti-
tut-des-bewertungsausschusses.de 
in der Rubrik Bewertungsausschuss/
Beschlüsse veröffentlicht.

Allgemeines

Ab dem 1. Januar 2016 wird eine 
neue Nr. 4.2.1 der Allgemeinen Be-
stimmungen zum EBM aufgenom-
men, die die Abrechnung ge-
schlechtsspezifischer Gebühren-
ordnungspositionen bei Personen 
mit nicht festgelegter Geschlechts-
zuordnung und der Kennzeichnung 
„X“ für das unbestimmte Geschlecht 
auf der elektronischen Gesundheits- 
karte regelt. Für Urethro(-zysto)-
skopien wurde für diesen Perso-
nenkreis festgelegt, dass die Ge-
bührenordnungspositionen 08311 
oder 26311 bei überwiegend inter-
ner Lage der Urethra und einer Ure-
thralänge bis zu acht Zentimeter zu 
berechnen sind und bei einer Ure-
thralänge von mehr als acht Zenti-
meter und/oder nicht überwiegend 
interner Lage der Urethra die Ge-
bührenordnungsposition 26310 ab-
zurechnen ist.

Hintergrund: Der Gesetzgeber hat 
durch das Personenstandsrechts-
Änderungsgesetz das Personen-
standsgesetz (PStG) mit Wirkung 
zum 1. November 2013 geändert. 
Der neu aufgenommene Paragraf 

22 Absatz 3 PStG sieht vor, dass 
die Eintragung eines Neugeborenen 
in das Geburtenregister ohne Anga-
be des Geschlechts zu erfolgen hat, 
wenn das Kind weder dem weibli-
chen noch dem männlichen Ge-
schlecht zugeordnet werden kann.

radiologen und Nuklear-
mediziner

Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 
wurden die Diagnostische Positro-
nenemissionstomografie (PET) und 
die Diagnostische Positronenemis-
sionstomografie mit Computerto-
mographie (PET/CT) in den EBM 
aufgenommen.

Die PET beziehungsweise die PET/
CT ist bereits seit 18. Januar 2007 
GKV-Leistung und konnte bisher im 
Wege der Kostenerstattung abge-
rechnet werden.

Bitte beachten Sie, dass eine Ab-
rechnung der PET beziehungswei-
se PET/CT im Wege der Kosten- 
erstattung beziehungsweise Privat- 
liquidation mit der Aufnahme der 
Gebührenordnungspositionen in 
den EBM nicht mehr möglich ist.

Die Durchführung und Abrechnung 
der neuen Leistungen zur PET be-
ziehungsweise PET/CT setzt eine 
durch die KVB erteilte Genehmi-
gung voraus. Bis zum Inkrafttreten 
der bundesweiten Qualitätssiche-
rungsvereinbarung (QSV) zur PET 
beziehungsweise PET/CT nach Pa-
ragraf 135 Absatz 2 SGB V ist diese 
Genehmigung nach Ziffer 1 Satz 1 
der Präambel zu Abschnitt 34.7 EBM 
übergangsweise auf Basis der Zif-
fer 14 der Anlage I der „Richtlinien 
Methoden vertragsärztliche Versor-
gung“ (MVV-RL) des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zu erteilen. 
Die Richtlinie ist auf der Internet-

seite des G-BA unter www.g-ba.de 
in der Rubrik Informationen/Richt-
linien veröffentlicht.

Das Formular für den Antrag auf 
Erteilung der Genehmigung zur PET 
beziehungsweise PET/CT sowie die 
Gewährleistungserklärung für das 
PET-System finden Sie unter  
www.kvb.de in der Rubrik Service/
Formulare und Anträge/Positronen-
emissionstomographie (PET).

Darüber hinaus setzt die Abrech-
nung der GOP 34701 und 34703 
sowie der GOP 34700 und 34702, 
sofern eine Niedrigdosis-CT durch-
geführt wird, eine durch die KVB 
erteilte Genehmigung zur Durch-
führung und Abrechnung der Com-
putertomografie nach der Verein-
barung zur Strahlendiagnostik und 
-therapie voraus (vergleiche Ziffer 2 
der Präambel zum Abschnitt 34.7 
EBM).

F-Fluordesoxyglukose-PET des 
Körperstammes mit technischer 
Bildfusion einer diagnostischen 
Computertomographie (CT)

 � GOP 34700 - bei Vorliegen von 
diagnostischen CT-Untersu-
chungen
EBM-Bewertung 4.456 Punkte 
Preis B€GO* 465,03 € 

 � GOP 34701 - mit diagnostischer 
CT
EBM-Bewertung 5.653 Punkte 
Preis B€GO* 589,95 €

F-Fluordesoxyglukose-PET von 
Teilen des Körperstammes mit tech-
nischer Bildfusion einer diagnosti-
schen Computertomographie (CT) 

 � GOP 34702 - bei Vorliegen von 
diagnostischen CT-Untersuchun-
gen
EBM-Bewertung 3.565 Punkte 
Preis B€GO* 372,05 €

http://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-p/
http://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-p/
http://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-p/
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 � GOP 34703 - mit diagnostischer 
CT
EBM-Bewertung 4.523 Punkte 
Preis B€GO* 472,02 €

* Die ausgewiesenen B€GO-Preise stehen unter 
dem Vorbehalt des Vertragsabschlusses zwischen 
der KVB und den Landesverbänden der Kranken- 
kassen und den Ersatzkassen oder einer Entschei- 
dung des Landesschiedsamts.

Für die Abrechnung der GOPen 
34700, 34701, 34702 und 34703 
ist Folgendes zu beachten

 � Für die Durchführung und Abrech-
nung der PET beziehungsweise 
PET/CT sind die Vorgaben der 
Anlage 1 Nummer 14 zur Richtli-
nie Methoden vertragsärztliche 
Versorgung (MVV-RL) des G-BA 
zu beachten: Danach darf die PET 
beziehungsweise PET/CT nur bei 
den in Paragraf 1 geregelten, 
zugelassenen Indikationen und 
unter Beachtung der allgemei-
nen und indikationsbezogenen 
zusätzlichen Anforderungen an 
die Qualitätssicherung nach 
den Paragrafen 2 bis 5 erbracht 
werden.

 � Im Behandlungsfall nur einmal 
berechnungsfähig.

 � GOP 34700 und 34702 können 
auch abgerechnet werden, wenn 
keine Möglichkeit zur Durchfüh-
rung einer Niedrigdosis-CT be-
steht.

 � Die GOPen 34700 beziehungswei-
se 34701 sind im Behandlungs-
fall neben den GOPen 34702 be-
ziehungsweise 34703 nur mit 
ausführlicher Begründung der 
medizinischen Notwendigkeit im 
Einzelfall berechnungsfähig. 

 � GOP 34701 und 34703 sind 
nicht berechnungsfähig, wenn 
im Behandlungsfall eine diagnos-
tische CT des Körperstammes 
beziehungsweise von Teilen des 

Körperstammes durchgeführt 
wurde. Dies gilt auch, wenn das 
CT in einer anderen Praxis 
durchgeführt wurde.

 � GOP 34700 im Behandlungsfall 
ist nicht neben GOP 34701 be-
rechnungsfähig.

 � GOP 34702 im Behandlungsfall 
ist nicht neben GOP 34703 be-
rechnungsfähig.

GOP 40584 – Kostenpauschale 
für die Sachkosten im Zusammen-
hang mit der Erbringung der Leis-
tungen entsprechend der Gebüh-
renordnungspositionen 34700 bis 
34703 bei Verwendung von  
F-Fluordesoxyglukose
Preis B€GO 255,00 €

 � In der Kostenpauschale 40584 
sind alle Kosten, einschließlich 
Transportkosten enthalten

Anhang 3 eBm

Im Zusammenhang mit der Neuauf-
nahme beziehungsweise Änderung 
von Gebührenordnungspositionen 
werden die Kalkulations- und Prüf-
zeiten im Anhang 3 zum EBM ange-
passt. Die Gebührenordnungsposi-
tionen 34700 bis 34703 werden in 
Spalte 1 als Ausschlussleistung zur 
PFG mit „*“ gekennzeichnet. 

redaktionelle änderungen

Ab dem 1. Januar 2016 kann zu-
sätzlich zu den Leistungen des Ab-
schnitts 8.4 auch die Gebührenord-
nungsposition 08231 (Zusatzpau-
schale Geburtshilfe) am Operations- 
tag neben den Gebührenordnungs-
positionen 31304/36304, 31305/ 
36305 und 31307/36307 (OPS-
Codes 5-757, 5-758.1, 5-758.5 bis 
5-758.8) abgerechnet werden. Da 
die GOP 08231 von uns automa-

tisch zugesetzt wird, ergeben sich 
für Sie keine Änderungen bei der 
Abrechnung.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

mailto:Abrechnungsberatung%40kvb.de%0D?subject=
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änderungen des eBm zum 1. April 2016

Der Bewertungsausschuss hat in 
seiner 369. Sitzung und der Erwei-
terte Bewertungsausschuss in sei-
ner 42. Sitzung Änderungen des 
Einheitlichen Bewertungsmaßsta-
bes (EBM) mit Wirkung zum 1. April 
2016 beschlossen. Nachfolgend 
stellen wir Ihnen diese in Kürze vor.

Die Beschlüsse mit den Änderungen 
im Detail wurden auf der Internet-
seite des Instituts des Bewertungs-
ausschusses unter www.institut-
des-bewertungsausschusses.de in 
der Rubrik Bewertungsausschuss/
Beschlüsse veröffentlicht.

Aufnahme von gebührenordnungs- 
positionen für die telemedizin

NEU: GOP 01438 – Telefonische 
Kontaktaufnahme im Zusammen-
hang mit der Gebührenordnungs-
position 04417 oder 13554
EBM-Bewertung 88 Punkte
Preis B€GO*  9,18 €

 � dreimal im Krankheitsfall be-
rechnungsfähig

 � nur berechnungsfähig, wenn im 
gleichen Behandlungsfall die 
GOP 04417 oder 13554 abge-
rechnet wurde

 � auch neben den Versicherten- 
und Grundpauschalen berech-
nungsfähig

 � im Behandlungsfall nicht neben 
der haus-/fachärztlichen Bereit-
schaftspauschale nach der GOP 
01435 berechnungsfähig

NEU: GOP 04417 – Telemedizini-
sche Kontrolle eines implantierten 
Kardioverters beziehungsweise 
Defibrillators und/oder eines im-
plantierten Systems zur kardialen 
Resynchronisationstherapie (CRT-P, 
CRT-D)
EBM-Bewertung 511 Punkte
Preis B€GO* 53,33 €

 � GOP 04417 und 04418 sind in 
Summe fünfmal im Krankheits-
fall berechnungsfähig

 � in der gleichen Sitzung nicht ne-
ben der Kontrolle eines Herz-
schrittmachers nach der GOP 
04418 berechnungsfähig

 � im Behandlungsfall nicht neben 
folgenden Leistungen berech-
nungsfähig:

 � Chronikerpauschalen (GOPen 
04220 und 04221)

 � nicht-operativ belegärztliche 
Gebührenordnungspositionen 
36881 (Pneumologischer Kom- 
plex), 36882 (Kardiologischer 
Komplex), 36883 (Zuschlag 
für die Laufband-Ergometrie)

 � Leistungen der schwerpunkt-
orientierten pädiatrischen 
Versorgung der Abschnitte 
4.4.2 (GOPen 04430 bis 04439) 
und 4.4.3 (GOPen 04441 bis 
04443) und den Pädiatrischen 
Gebührenordnungspositionen 
mit Zusatzweiterbildung des 
Abschnitts 4.5 (GOPen 04511 
bis 04580) 
Die Ausnahmeregelungen für 
pädiatrische schwerpunktüber-
greifende Berufsausübungsge-
meinschaften beziehungswei-
se Pädiater mit mehreren 
Schwerpunkten/Zusatzbe-
zeichnungen zur Nebeneinan-
derberechnung von Leistungen 
aus unterschiedlichen schwer- 
punktorientierten Abschnitten 
(5.1 beziehungsweise 6.2.1 der 
Allgemeinen Bestimmungen 
EBM) gelten auch hier.

 � Die Berechnung der GOP 04417 
setzt im Krankheitsfall mindes-
tens eine Funktionsanalyse ge-
mäß der GOP 04418 – möglichst 
in der Arztpraxis des telemedizi-
nisch überwachenden Vertrags-
arztes – voraus.

NEU: GOP 13554 - Telemedizini-
sche Funktionsanalyse eines im-
plantierten Kardioverters bezie-
hungsweise Defibrillators und/
oder eines implantierten Systems 
zur kardialen Resynchronisations-
therapie (RCT-P, CRT-D)
EBM-Bewertung 279 Punkte
Preis B€GO* 29,12 €

 � berechnungsfähig von Fachärzten 
für Innere Medizin mit Schwer-
punkt Kardiologie sowie von 
fachärztlich tätigen Internisten 
mit Genehmigung durch die Kas-
senärztliche Vereinigung

 � GOP 13552 und 13554 in Sum-
me fünfmal im Krankheitsfall be-
rechnungsfähig

 � in der gleichen Sitzung nicht ne-
ben GOP 13552 berechnungsfähig

 � im Behandlungsfall nicht neben 
folgenden Leistungen berech-
nungsfähig

 � nicht-operativ belegärztliche 
Gebührenordnungspositionen 
36881 (Pneumologischer 
Komplex), 36882 (Kardiologi-
scher Komplex), 36883 
(Zuschlag für die Laufband-
Ergometrie)

 � Leistungen der schwerpunkt-
orientierten internistischen 
Versorgung: GOPen 13300, 
13301, 13310, 13311, 13350, 
13400 bis 13402, 13410 bis 
13412, 13420 bis 13426, 
13430, 13431, 13435, 13437 
bis 13439, 13500 bis 13502, 
13600 bis 13602, 13610 bis 
13612, 13620 bis 13622, 
13650, 13651, 13660 bis 
13664, 13670, 13675, 13700, 
13701 
Die Ausnahmeregelung für 
internistische schwerpunkt-
übergreifende Berufsaus-
übungsgemeinschaften bezie- 
hungsweise Internisten mit 
mehreren Schwerpunkten/

http://institut-ba.de/ba/beschluesse.html
http://institut-ba.de/ba/beschluesse.html
http://institut-ba.de/ba/beschluesse.html
http://institut-ba.de/ba/beschluesse.html
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Zusatzbezeichnungen zur Ne- 
beneinanderberechnung von 
Leistungen aus unterschiedli-
chen schwerpunktorientierten 
Abschnitten (5.1 beziehungs-
weise 6.2.1 der Allgemeinen Be- 
stimmungen EBM) gilt auch hier.

 � Die Berechnung der GOP 13554 
setzt im Krankheitsfall mindes-
tens eine Funktionsanalyse ge-
mäß der GOP 13552 – möglichst 
in der Arztpraxis des telemedizi-
nisch überwachenden Vertrags-
arztes – voraus.

Kosten für externe Übertragungs-
geräte (Transmitter) im Zusammen-
hang mit einer telemedizinischen 
Leistungserbringung sind nicht im 
EBM abgebildet und damit nicht be-
rechnungsfähig.

Genehmigungspflicht der Gebüh-
renordnungspositionen 04417 
und 13554

Die Berechnung der GOPen 04417 
und 13554 setzt eine Genehmigung 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
nach der Qualitätssicherungsver-
einbarung gemäß Paragraf 135 Ab-
satz 2 SGB V zur Herzschrittmacher-
kontrolle beziehungsweise nach der 
(noch einzuführenden) Vereinbarung 
gemäß Paragraf 135 Absatz 2 SGB 
V zur Funktionsanalyse von Kardio-
vertern beziehungsweise Defibrilla-
toren und Systemen zur kardialen 
Resynchronisationstherapie voraus. 
Darüber hinaus ist für die Berech-
nung der GOPen 04417 und 13445 
ein Nachweis über die Erfüllung der 
Vorgaben in der (noch zu schließen-
den) Vereinbarung zu technischen 
und organisatorischen Vorausset-
zungen für die telemedizinische 
Funktionsanalyse erforderlich. 
Über die einzureichenden Anträge 
und Nachweise werden wir Sie ge-
sondert informieren.

Anpassungen der Gebührenord-
nungspositionen 04418 und 
13552

Die Gebührenordnungspositionen 
04418 und 13552 für die Funktions-
analyse eines Herzschrittmachers 
und/oder eines implantierten Kar-
dioverters beziehungsweise Defi-
brillators wurden im Zusammen-
hang mit der Einführung telemedizi-
nischer Leistungen in den EBM um 
die Funktionsanalyse eines implan-
tierten Systems zur kardialen Re-
synchronisationstherapie (CRT-P, 
CRTD) erweitert. Zur Klarstellung, 
dass die Kontrollen nach den GOPen 
04418 und 13552 nicht telemedizi-
nisch durchführbar sind, wurde ein 
persönlicher Arzt-Patienten-Kon-
takt als obligater Leistungsinhalt 
ergänzt. Außerdem wurde der bis-
herige Zusatz „auch mittels tele-
metrischer Abfrage“ gestrichen.

Neuaufnahme von Operations-
verfahren zur holmium-laserre-
sektion (holrp) und holmium-
laserenukleation (holep)

Mit Wirkung zum 1. April 2016 wur-
den neue Operationsverfahren zur 
Holmium-Laserresektion (HoLRP) 
und Holmium-Laserenukleation 
(HoLEP) zur Behandlung des benig-
nen Prostatasyndroms (bPS) in den 
EBM aufgenommen.

Die HoLRP und die HoLEP gehören 
bereits seit 16. Dezember 2010 zum 
Leistungskatalog der Gesetzlichen 
Krankenversicherung und konnten 
bisher im Wege der Kostenerstattung 
abgerechnet werden. Bitte beachten 
Sie, dass eine Abrechnung der 
HoLRP und der HoLEP im Wege der 
Kostenerstattung beziehungsweise 
Privatliquidation mit der Aufnahme 
der Gebührenordnungspositionen 
in den EBM nicht mehr möglich ist.

Voraussetzung zur Durchführung 
und Abrechnung der neuen Leistun-
gen der Holmium-Laser-Behandlung 
des bPS nach GOP 36289 und 
36290 EBM ist eine durch die KVB 
erteilte Genehmigung nach der 
Qualitätssicherungsvereinbarung 
Holmium-Laser bei bPS nach Para-
graf 135 Absatz 2 SGB V. Die An-
tragsformulare und das Formular 
für die gewährleistungserklärung 
des Herstellers zum Lasergerät fin-
den Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Service/Formulare und 
Anträge/H/Holmium-Laser. Den An-
trag nach Übergangsregelung kön-
nen Sie stellen, wenn Sie bereits 
vor dem 1. April 2016 Leistungen 
der Holmium-Laser-Behandlung bei 
bPS regelmäßig in der vertragsärzt-
lichen Versorgung erbracht haben 
(zum Beispiel im Wege der Kosten-
erstattung). Sollte dies nicht der Fall 
sein, stellen Sie bitte einen Neuan-
trag. Bitte beachten Sie, dass zur Ab-
rechnung der neuen Leistungen dar-
über hinaus eine Belegarztgeneh-
migung vorliegen muss. 

Die Nummer 3 der Präambel 40.1 
wurde konkretisiert. Die Kosten, die 
im Rahmen der Verwendung eines 
Holmium-Lasers entstehen, sind 
bei belegärztlichen Leistungen mit 
den Belegarzt-DRGs abgegolten. 
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Aufnahme von OPS-Codes in den Anhang 2

OpS-code Seite Bezeichnung OpS Katego-
rie

Op-leistung Überwa-
chung

Narkose

5-601.70 N Transurethrale Exzision und 
Destruktion von Prostata-
gewebe: Holmium-Laser-
Enukleation

RW3 36289 36505 36823

5-601.71 N Transurethrale Exzision und 
Destruktion von Prostata-
gewebe: Holmium-Laser-
Resektion

RW3 36289 36505 36823

Tabelle 1

Neu: GOP 36289 – Laserendosko-
pischer urologischer Eingriff der 
Kategorie RW3 mit einer Schnitt-
Naht-Zeit bis 45 Minuten
EBM-Bewertung 2.108 Punkte
Preis B€GO* 220,00 €

 � Die Durchführung der Leistung 
hat gemäß den Nummern 17 be-
ziehungsweise 18 der Anlage I 
„Anerkannte Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden“ der Richt-
linie Methoden vertragsärztlicher 
Versorgung des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zu erfolgen.

Neu: GOP 36290 – Zuschlag zu der 
Gebührenordnungsposition 36289
EBM-Bewertung 364 Punkte
Preis B€GO* 37,99 €

 � nur berechnungsfähig, wenn in 
derselben Sitzung die GOP 36289 
abgerechnet wurde

 � je weitere vollendete 15 Minuten 
Schnitt-Naht-Zeit, aber höchstens 
dreimal je Eingriff berechnungs-
fähig

Neu: GOP 36829 – Zuschlag zur 
Gebührenordnungsposition 36823 
bei Fortsetzung einer Anästhesie 
und/oder Narkose für jeweils voll-
endete 15 Minuten Schnitt-Naht-

Zeit bei Verlängerung eines Ein-
griffs nach der Gebührenordnungs- 
position 36289 entsprechend dem 
Zuschlag nach der Gebührenord-
nungsposition 36290
EBM-Bewertung 191 Punkte
Preis B€GO* 19,93 €

 � Nur berechnungsfähig, wenn in 
derselben Sitzung die GOP 
36823 für die Narkose/Anästhe-
sie für die Holmium-Laser-Enuk-
leation oder Holmium-Laser-Re-
sektion abgerechnet wurde. Der 
OPS-Code ist in der Feldkennung 
5035 anzugeben.

 � je weitere vollendete 15 Minuten 
Schnitt-Naht-Zeit

 � In derselben Sitzung nicht neben 
den Gebührenordnungspositionen 
01220 bis 01222, 01856, 01913, 
02100, 02101, 02300 bis 02302, 
02320 bis 02323, 02330, 02331, 
02340 bis 02343, 05320, 05330, 
05331, 05340, 05341, 05350, 
05360, 30708 und 36820 be-
rechnungsfähig.

* Die ausgewiesenen B€GO-Preise stehen unter 
dem Vorbehalt des Vertragsabschlusses zwischen 
der KVB und den Landesverbänden der Kranken- 
kassen und den Ersatzkassen oder einer Entschei- 
dung des Landesschiedsamts.

Anhang 2 eBm – Neuaufnahme 
und löschung von OpS-codes

Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 ist 
der Operationenschlüssel Version 
2016 in Kraft getreten. In den An-
hang 2 zum EBM werden mit Wir-
kung zum 1. April 2016 neue OPS-
Codes aufgenommen und OPS-
Codes gestrichen.

Die Übersicht der neu aufgenom-
menen und gestrichenen OPS-Codes 
finden Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Abrechnung/BEGO - EBM/
Weitere Informationen.

Anhang 3 eBm

Im Zusammenhang mit der Neuauf-
nahme beziehungsweise Änderung 
von Gebührenordnungspositionen 
werden die Kalkulations- und Prüf-
zeiten im Anhang 3 zum EBM ange-
passt. Die Gebührenordnungsposi-
tionen 01438, 04417, 13554, 36289, 
36290 und 36829 werden in Spalte 1 
als Ausschlussleistung zur PFG mit 
„*“ gekennzeichnet. 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 11
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

http://www.kvb.de/abrechnung/bego-ebm/
http://www.kvb.de/abrechnung/bego-ebm/
http://www.kvb.de/abrechnung/bego-ebm/
mailto:Abrechnungsberatung%40kvb.de%0D?subject=
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Verordnungsfähige medizin- 
produkte (Anlage V)

Für AMO™ ENDOSOL™ wird die Be-
fristung bis zum 1. November 2018 
verlängert. Für Amvisc™, Amvisc™ 
Plus, Bausch&Lomb Balanced Salt 
Solution, DK-line®, Oktaline™, Ocu-
Coat®, Oxane® 1300 und Oxane® 
5700 wird die Befristung auf den 
20. Oktober 2020 geändert. Für 
Isomol®, Movicol®, Movicol® flüssig 
Orange, Movicol® Junior aromafrei 
und Movicol® Junior Schoko wird 
die Befristung bis 27. Januar 2021 
verlängert.

Die Medizinprodukte  
 � BSS NL250/NL500 
 � Dr. Deppe EndoStar®-Lavage 
 � Globance® Lavage 
 � Globance® Lavange Apfel
 � Jacutin® Pedicul Fluid 
 � Macrogol AL
 � Macrogol STADA®

wurden gestrichen. 

Frühe Nutzenbewertung  
(Anlage xII)
Pharmazeutische Unternehmen müs-
sen bei der Markteinführung eines 
Arzneimittels mit neuem Wirkstoff 
oder bei einer Indikationserweite-
rung in einem Dossier unter ande-
rem den medizinischen Zusatznut-
zen im Verhältnis zur zweckmäßi-
gen Vergleichstherapie gegenüber 
dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) belegen. 
 
Hier eine Übersicht der letzten im 
Bundesanzeiger veröffentlichten  
G-BA-Beschlüsse:

 � Afatinib
 � Dimethylfumarat - Änderung 
qualitätsgesicherte Anwendung

 � Eliglustat
 � Insulin degludec/Liraglutid
 � Ivermectin
 � Lenvatinib

ergänzungen der Arzneimittel-richtlinie

 � Lomitapid
 � Olaparib
 � Ruxolitinib -neues Anwendungs-
gebiet

 � Safinamid
 � Secukinumab
 � Sofosbuvir – Aufhebung der Be-
fristung der Geltungsdauer

 � Vortioxetin

Weitere Informationen hierzu fin-
den Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Verordnungen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

VerOrdNuNg

Unter www.kvb.de finden Sie in der 
Rubrik Verordnungen/Formelles/
Häusliche Krankenpflege die Ausga-
be der Publikation Verordnung Ak-
tuell „Ausstellen einer Verordnung: 
Häusliche Krankenpflege (Muster 12)“ 
sowie „FAQs zur Verordnung einer 
häuslichen Krankenpflege (HKP)“. 

Die Ausfüllhilfe soll Sie beim korrek-
ten Ausfüllen des Musters 12 un-
terstützen. Die FAQs erklären Be-
griffe aus der Richtlinie und beant-
worten Ihre Fragen aus der tägli-
chen Praxis. Unsere FAQs werden 
auf Basis der von Ihnen häufig ge-
stellten Fragen ergänzt und ent-
sprechend aktualisiert. 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

häusliche Krankenpflege: 
Ausfüllhilfe und FAqs 

Die Kosten im Bereich der Heilmit-
tel steigen stetig an. Die Heilmittel-
verordnungen sind daher ständig 
im Fokus der gesetzlichen Kranken-
kassen, die entsprechende Prüfver-
fahren initiieren. 

Um Sie bei der Verordnung von 
Heilmitteln zu unterstützen, haben 
wir im Internet eine Checkliste zur 
wirtschaftlichen Verordnung zu-
sammengestellt. Diese finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Verordnungen/Heilmittel/Verord-
nung Aktuell zu Heilmitteln. 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Wirtschaftliche Verord-
nung von heilmitteln

Auf unserer Internetseite finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Verordnungen/Arzneimittel/Wirk-
stoffvereinbarung zu jedem einzel-
nen Generikaziel eine sogenannte 
„Arbeitsliste“, Stand drittes Quartal 
2015. Die „Arbeitslisten“ helfen Ih-
nen, Generika von Originalen zu un-
terscheiden und geben Ihnen Hin-
weise auf Rabattverträge, sofern 
Ihnen Ihre Arzneimittelsoftware 
diese Informationen nicht bereits 
liefert.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Wirkstoffvereinbarung:  
listen für generikaziele

K VB INFOS 3/2016

http://www.kvb.de/verordnungen/
http://www.kvb.de/verordnungen/
mailto:Verordnungsberatung%40kvb.de?subject=
http://www.kvb.de/verordnungen/formelles/
http://www.kvb.de/verordnungen/formelles/
http://www.kvb.de/verordnungen/formelles/
mailto:Verordnungsberatung%40kvb.de?subject=
http://www.kvb.de/verordnungen/heilmittel/
http://www.kvb.de/verordnungen/heilmittel/
http://www.kvb.de/verordnungen/heilmittel/
mailto:Verordnungsberatung%40kvb.de?subject=
http://www.kvb.de/verordnungen/arzneimittel/wirkstoffvereinbarung/
http://www.kvb.de/verordnungen/arzneimittel/wirkstoffvereinbarung/
http://www.kvb.de/verordnungen/arzneimittel/wirkstoffvereinbarung/
mailto:Verordnungsberatung%40kvb.de?subject=
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Der pharmazeutische Unternehmer 
NOVARTIS hat bereits zum 1. Juni 
2015 den Apothekeneinkaufspreis 
für alle drei verfügbaren Packungs-
größen der Voltaren Resinat® Hart-
kapseln um zum Teil knapp 50 Pro-
zent erhöht. Eine Information an 
die KVB, die dieses Präparat wegen 
seiner Kostengünstigkeit innerhalb 
der Wirkstoffvereinbarung wie ein 
Generikum behandelte, ist leider 
nicht erfolgt. Die Brutto-Verkaufs-
preise liegen nun deutlich über 
dem Festbetrag. 

Folglich gilt die Voraussetzung für 
eine Behandlung als Generikum 
nach Anlage 7 „Vorgaben zu Beson-
derheiten bei der Zielberechnung“, 
Punkt 2 der Wirkstoffvereinbarung, 
nicht mehr. Aufgrund der Kennzeich-
nung als Originalpräparat (gemäß 
den Angaben des Wissenschaftlichen 
Instituts der AOK) können Verord-
nungen über Voltaren Resinat® 
Hartkapseln somit einer Zielerrei-
chung entgegenstehen. Dies betrifft 
das Ziel 8 Antiphlogistika/Antirheu-
matika der Wirkstoffvereinbarung. 
Diese Umkodierung ist ab dem ers-
ten Quartal 2016 gültig. 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Voltaren resinat® –  
eingruppierung als Original

Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) hat die Rehabilitations-Richt-
linie zum 1. April 2016 geändert. Bei 
Redaktionsschluss war der Beschluss 
des G-BA noch nicht in Kraft. Hier 
die wichtigsten Änderungen im Über-
blick:

Maßnahmen zur Rehabilitation wer-
den künftig direkt auf dem Muster 
61 verordnet. Ein Vorabantrag an 
die kostentragende Krankenkasse 
ist nicht mehr erforderlich. Der Vor-
druck Muster 60 entfällt. Damit 
wird der Entbürokratisierung in der 
Praxis Rechnung getragen.
 
Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob 
die gesetzliche Krankenkasse oder 
ein anderer Kostenträger (zum Bei-
spiel Rentenversicherung) für die Be-
willigung der Reha zuständig ist, kön-
nen Sie dies vorab von der Kranken-
kasse klären lassen. Hierzu wird es 
einen Teil A auf dem Vordruck Mus-
ter 61 geben. Die Verordnung „me-
dizinische Reha“ erfolgt auf Teil B 
bis D des Vordrucks Muster 61. Der 
neue Vordruck Muster 61 kann über 
den Kohlhammer-Verlag bezogen wer-
den. Die gegebenenfalls noch in Ih-
ren Praxen vorhandenen Vordrucke 
des Musters 60 vernichten Sie bitte.

Ebenso entfällt die Genehmigungs-
pflicht für die Verordnung von Reha-
Leistungen. Künftig kann jeder Ver-
tragsarzt medizinische Rehabilita-
tion über Vordruck Muster 61 ver-
ordnen. Ein Qualifikationsnachweis 
ist nicht mehr erforderlich. Zwar er-
fordern die Beratung und die Ver-
ordnung von Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation unter ande-
rem spezielle Kenntnisse in der An-
wendung der Internationalen Klas-
sifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF), 
die nach den Weiterbildungsord-
nungen weitestgehend Gegenstand 

genehmigungspflicht für reha-Verordnung 

der ärztlichen Weiterbildung sind. 
Diese Kenntnisse sollten jedoch er-
weitert und vertieft werden. Dazu 
werden wir Ihnen mindestens ein-
mal jährlich Fortbildungsveranstal-
tungen anbieten. Die Kassenärztli-
che Bundesvereinigung (KBV) wird 
hierzu Informationsmaterialien zu-
sammenstellen, die wir Ihnen eben-
falls auf unserer Internetseite zur 
Verfügung stellen werden. In Para-
graf 8 der Richtlinie ist festgelegt, 
was im Vordruck Muster 61 zur Re-
habilitationsbedürftigkeit insbeson-
dere auszuführen ist, nämlich:

 � welche Befunde zu den rehabili-
tationsbegründenden Schädi-
gungen erhoben wurden,

 � welche Maßnahmen der Kran-
kenbehandlung (ärztliche Inter-
vention, Arzneimitteltherapie, 
Heilmittel, Psychotherapie) oder 
sonstigen Leistungen in An-
spruch genommen wurden,

 � in welchem Umfang Aktivitäts- 
und Teilhabebeeinträchtigungen 
vorliegen oder Teilhabebeein-
trächtigungen drohen,

 � welche umwelt- und personenbe-
zogenen Faktoren (einschließlich 
mütter- und väterspezifischer Kon- 
textfaktoren bei Leistungen nach 
Paragraf 41 SGB V) einen Einfluss 
auf die Funktionsfähigkeit zum 
Zeitpunkt der Verordnung haben,

 � welche medizinischen Risikofak-
toren bestehen.

Bitte beachten Sie, dass – wie bis-
her – auch künftig die medizinische 
Versorgung der Reha-begründenden 
Erkrankung (zum Beispiel mit Arz-
neimitteln) durch die Reha-Einrich-
tung sichergestellt werden muss. 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 31
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

K VB INFOS 3/2016
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Für die erfolgreiche Absolvierung 
der Online-Fortbildung „Diabetes – 
vom Befund zur Diagnose“ auf Cura 
Campus® erhalten Ärzte, die am 
DMP Diabetes mellitus Typ 1 und/ 
oder Typ 2 teilnehmen, einen ein-
maligen Bonus in Höhe von 50,- 
Euro. Darüber hinaus erhalten sie 
einen CME-Fortbildungspunkt.

Bitte setzen Sie in dem Quartal, in 
dem Sie die Fortbildung durchge-
führt und nach Prüfung bestanden 
haben, in Ihrer Honorarabrechnung 
die Nummer 92280 für einen Versi-
cherten (egal welcher Krankenkas-
se) an. Der Bonus wird Ihnen ein-
malig pro LANR mit Ihrem Honorar-
bescheid ausgezahlt. Die Möglich-
keit des Erwerbs des Bonus besteht 
bis zum 31. Dezember 2016. Unter 
www.curacampus.de steht Ihnen 
die Fortbildung ab sofort zur Verfü-
gung.

Am 1. April 2016 tritt die neue Qua-
litätssicherungsvereinbarung (QSV) 
zu nicht-medikamentösen, lokalen 
Verfahren zur Behandlung des beni-
gnen Prostatasyndroms (bPS) mittels 
Holmium-Laser in Kraft. Zeitgleich 
werden in den Einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab (EBM) die neuen Ge-
bührenordnungspositionen (GOP) 
36289, 36290 und 36829 aufgenom-
men (siehe Seite 35). Der Holmium-
Laser-Eingriff kann als Holmium-La-
ser-Enukleation (HoLEP) oder als 
Holmium-Laser-Resektion (HoLRP) 
der Prostata durchgeführt werden.

Voraussetzung für die Durchführung 
und Abrechnung der neuen Leistun-
gen ist eine durch die KVB erteilte 
Belegarztgenehmigung und eine 
Genehmigung nach der QSV Hol-
mium-Laser bei bPS. Die Genehmi-
gung kann auf zwei Wegen beantragt 
werden:

Antrag nach Übergangsregelung

Dieser Antrag ermöglicht einen Zu-
gang zur Genehmigung unter er-
leichterten Voraussetzungen, wenn 
bereits vor dem 1. April 2016 Leis-
tungen der Holmium-Laser-Behand-
lung bei bPS regelmäßig in der ver-
tragsärztlichen Versorgung erbracht 
wurden (zum Beispiel im Wege der 
Kostenerstattung). Nachzuweisen 
sind in diesem Fall

 � die selbstständige Indikations-
stellung und Durchführung so-
wie Dokumentation von 30 Hol-
mium-Laser-Behandlungen bei 
bPS innerhalb von zwei Jahren 
vor Antragstellung und

 � die apparativen, räumlichen und 
organisatorischen Anforderun-
gen nach den Paragrafen 4 und 
5 QSV. Abweichend von Para-
graf 4 genügt der Nachweis ei-
nes Geräts mit einer maximalen 
Leistung von mindestens 50 W 

Bislang musste der jährliche Nach-
weis der messtechnischen Kontrol-
le der Medizinprodukte zur Bestim-
mung der Hörfähigkeit (Ton- und 
Sprachaudiometer) gemäß Paragraf 
11 der Medizinprodukte-Betreiber-
verordnung sowohl in der Fachab-
teilung „Abrechnung“ als auch im 
Rahmen der Hörgeräteversorgung 
zusätzlich in der Fachabteilung 
„Qualitätssicherung“ eingereicht 
werden. 

Dieser doppelte Aufwand entfällt 
künftig: Ärzte mit einer Genehmi-
gung zur Ausführung und Abrech-
nung von Leistungen der Versor-
gung schwerhöriger Patienten mit 
Hörgeräten müssen diesen Nach-
weis zusammen mit den Abrech-
nungsunterlagen nur noch an fol-
gende Anschrift senden:

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
Quartalsabrechnung
93031 Regensburg

Bonuszahlung für  
dmp Online-Fortbildung 

Neue qS-Vereinbarung 
„holmium-laser“ 

qS-Vereinbarung  
„hörgeräteversorgung“ 
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(bestätigt durch eine Gewährleis-
tungserklärung des Herstellers).

Die Einzelheiten können dem An-
tragsformular unter www.kvb.de in 
der Rubrik Service/Formulare/H/
Holmium-Laser-Behandlung/Antrag 
nach Übergangsregelung entnom-
men werden. Dort ist auch das For-
mular für die Gewährleistungserklä-
rung eingestellt. Der Antrag nach 
Übergangsregelung muss spätes-
tens bis 30. September 2016 ge-
stellt werden. Danach sind nur noch 
Neuanträge möglich. Wenn die Vor-
aussetzungen der Übergangsrege-
lung erfüllt werden und der entspre-
chende Antrag gestellt wird, können 
die neuen Leistungen ab 1. April 
2016 abgerechnet werden, bis über 
den Antrag entschieden wird (siehe 
Paragraf 10 Absatz 2 QSV). Den-
noch sollte auch der Antrag nach 
der Übergangsregelung so schnell 
wie möglich eingereicht werden, 
damit die Genehmigung zeitnah er-
teilt werden kann.

Neuantrag

Sofern die Durchführung und Ab-
rechnung der Leistungen der Hol-
mium-Laser-Behandlung bei bPS in 
der vertragsärztlichen Versorgung 
erstmalig erfolgen soll, ist ein Neu-
antrag zu stellen. In diesem Fall sind 
folgende Voraussetzungen nachzu-
weisen:

 � Berechtigung zum Führen der 
Facharztbezeichnung Urologie

 � Durchführung von mindestens 
40 Holmium-Laser-Behandlun-
gen bei bPS (HoLEP/HoLRP) un-
ter Anleitung in einer Einrich-
tung. Die Anleitung muss durch 
einen Arzt erfolgt sein, der min-
destens 100 HoLEP/HoLRP 
selbstständig durchgeführt hat, 
zum Zeitpunkt der Anleitung die-
se Leistungen regelmäßig er-

bringt und in dessen Einrichtung 
mindestens 30 Eingriffe pro Jahr 
durchgeführt werden, und

 � die apparative, räumliche und 
organisatorische Anforderung 
nach den Paragrafen 4 und 5 
QSV gegeben sind. Das Gerät 
muss über eine maximale Leis-
tung von mindestens 80 W ver-
fügen (bestätigt durch eine Ge-
währleistungserklärung des 
Herstellers).

Näheres kann dem Antragsformular 
sowie der Gewährleistungserklä-
rung unter www.kvb.de in der Rub-
rik Service/Formulare/H/Holmium-
Laser-Behandlung/Neuantrag bezie-
hungsweise Gewährleistungserklä-
rung entnommen werden. Die Leis-
tungen können erst ab Erteilung des 
Genehmigungsbescheids durchge-
führt und abgerechnet werden.

Die QSV sieht darüber hinaus vor, 
dass folgende organisatorische 
Voraussetzungen (siehe Paragraf 5 
QSV) erfüllt werden:

 � Sicherstellung einer postopera-
tiven Nachbeobachtung von 
mindestens 24 Stunden durch 
qualifiziertes Fachpersonal (Fach-
gesundheits- beziehungsweise 
Fachkrankenpfleger für Anästhe-
sie und Intensivpflege oder Ge-
sundheits-/Krankenpfleger mit 
mindestens dreijähriger Erfahrung 
im Bereich Anästhesiologie/In-
tensivmedizin) sowie die durch-
gehende Verfügbarkeit eines 
Facharztes, für dessen Fachge-
biet in der Weiterbildungsord-
nung eine Weiterbildungszeit 
von mindestens sechs Monaten 
im Bereich Intensivmedizin vor-
geschrieben ist, und 

 � Gewährleistung einer intensiv-
medizinischen Behandlung im 
Bedarfsfall. Wird mit einer Ziel-
klinik mit Intensivstation koope-

riert, muss der Patient innerhalb 
von 30 Minuten in diese Zielkli-
nik verbracht werden können. 

Die Indikation und die Durchführung 
der Holmium-Laser-Behandlung ist 
nach definierten Vorgaben prä-, int-
ra- und postoperativ zu dokumen-
tieren (siehe Paragraf 6 QSV).

Für alle Holmium-Laserbehandlun-
gen bei bPS muss nach Paragraf 7 
QSV eine zusammenfassende Jah-
resstatistik nach festgelegten Vor-
gaben erstellt werden. Die Daten-
übertragung dieser Angaben erfolgt 
in einem elektronischen Dokumen-
tationsverfahren und ist jeweils bis 
zum 31. März des Folgejahres bei 
der Datenannahmestelle einzurei-
chen. Die Verpflichtung zur Daten-
erfassung für die erste Jahressta-
tistik beginnt am 1. Oktober 2016. 
Hierzu werden in den nächsten Wo-
chen weitere Informationen veröf-
fentlicht.

Den Volltext der QSV können Sie 
auf unserer Internetseite unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Qualität/Qualitätssicherung/Holmium-
Laser bei bPS abrufen. 

http://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-h/
http://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-h/
http://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-h/
http://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-h/
http://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-h/
http://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-h/
http://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-h/
http://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-h/
http://www.kvb.de/service/formulare-und-antraege/formulare-mit-h/
http://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/holmium-laser-bei-bps/
http://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/holmium-laser-bei-bps/
http://www.kvb.de/praxis/qualitaet/qualitaetssicherung/holmium-laser-bei-bps/
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Aktivierung KV-Ident plus token Arbeitsunfähigkeits- 
bescheinigung 

Zwischen den Jahren haben uns viele 
Anrufe von Mitgliedern erreicht, die 
ihre Online-Abrechnung nicht einrei-
chen konnten, weil ihr neuer KV-
Ident Plus Token noch nicht aktiviert, 
die alte KV-Ident Gridkarte aber be-
reits abgelaufen ist. Daher bitten wir 
alle Mitglieder, die einen KV-Ident 
Plus Token von uns erhalten haben 
oder diesen noch erhalten werden, 
dringend Folgendes zu beachten: Der 
KV-Ident Plus Token muss mithilfe 
einer noch gültigen KV-Ident Grid-
karte aktiviert werden.

Seit August 2015 erhalten Ärzte und 
Psychotherapeuten, die bisher KV-
Ident genutzt haben, zehn Wochen 
vor Ablauf ihrer KV-Ident Gridkarte 
automatisch einen KV-Ident Plus To-
ken zugesandt. Dieser Token muss 
mithilfe der KV-Ident Gridkarte akti-
viert werden. Dies ist eine Anforde-
rung des Bayerischen Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz, die ge-
währleistet, dass kein Unbefugter 
durch den Wechsel auf KV-Ident Plus 
Zugang zu Ihren Patienten- und Pra-
xisdaten erhält. 

Voraussetzung für die Aktivierung ist, 
dass die KV-Ident Gridkarte noch gül-
tig ist. Wie sich herausgestellt hat, 
haben viele Ärzte und Psychothera-
peuten versäumt, ihren KV-Ident Plus 
Token vor Ablauf der KV-Ident Grid-
karte zu aktivieren. Dadurch kam es 
bei unserer Telefonberatung zu ei-
nem deutlich erhöhten Anruferauf-
kommen.   

Wenn Ihre KV-Ident Gridkarte dem-
nächst ausläuft und Sie Ihren KV-
Ident Plus Token von uns erhalten, 
empfehlen wir Ihnen, diesen mög-
lichst schnell zu aktivieren und die 
VPN-Software zu installieren. Nur 
dann können Sie Ihre Abrechnungs-
unterlagen reibungslos einreichen. 

Zum 1. Januar 2016 wurde der Vor-
druck zur Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung (AU) Muster 1 geändert. 
Der Vordruck „Krankengeldauszah-
lungsschein“ Muster 17 ist entfallen. 
Außerdem wurde die Arbeitsunfähig-
keits-Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) ange-
passt. Bei Redaktionsschluss war der 
Beschluss noch nicht in Kraft.

Hierzu einige Hinweise:
 � Die Möglichkeit, ausnahmsweise 
rückwirkend eine AU auszustel-
len, wurde von zwei auf drei 
Tage verlängert.

 � Da der Krankengeldauszahlungs-
schein entfallen ist und die AU 
nunmehr nicht nur für Zeiten der 
Entgeltfortzahlung, sondern auch 
für Zeiten des Krankengeldbezugs 
auszustellen ist, muss der Durch-
schlag Muster 1b für den Arbeit-
geber auch für Zeiten des Kran-
kengeldbezugs zur Verfügung 
gestellt werden.

 � Eine Vordatierung der AU-Be-
scheinigung auf den Folgetag ist 
nicht zulässig. Dies gilt auch dann, 
wenn der Versicherte nach Erbrin-
gung der Arbeitsleistung den Arzt 
aufsucht und – beginnend ab dem 
Folgetag – seiner Arbeit nicht 
nachgehen kann. Auch in diesem 
Fall sind die Feststellung und der 
Beginn der AU ab dem Untersu-
chungstag auszustellen, und nicht 
erst ab dem nächsten Arbeitstag. 
Davon zu unterscheiden ist, dass 
der Zeitraum für die Entgeltfort-
zahlung arbeitsrechtlich erst an 
dem Tag beginnt, an dem die Ar-
beitsleistung krankheitsbedingt 
nicht erbracht werden kann.

 � Auf der AU Muster 1 soll der Arzt 
bescheinigen, wenn ihm bekannt 
ist, dass es sich um einen Kran-
kengeldfall handelt. Dies ist bei-
spielsweise der Fall, wenn der 
Zeitraum der Entgeltfortzahlung 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 89 / 5 70 93 – 4 00 50
Fax  0 89 / 5 70 93 – 4 00 51
E-Mail  IT-Beratung@kvb.de

IT-Beratung@kvb.de
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(nach regelmäßig sechs Wochen) 
ausgelaufen ist oder wenn noch 
kein Entgeltfortzahlungsanspruch 
bei einem neuen Beschäftigungs-
verhältnis besteht. Der Arzt gibt 
mit dieser Angabe lediglich einen 
Hinweis an die Krankenkasse, be-
stätigt aber nicht das Vorliegen ei-
nes Krankengeldfalls.

 � Krankenhausärzte dürfen im Rah-
men des Entlassmanagements 
AU-Bescheinigungen Muster 1 
für bis zu sieben Tage ausstellen. 
Dagegen darf Muster 1 vom 
Krankenhausarzt nicht für den 
stationären Aufenthalt ausge-
stellt werden.

 � Bei Vordruck Muster 1 handelt es 
sich um ein vertragsärztliches 
Formular. Dies darf nur bei GKV-
Versicherten, nicht jedoch bei Pri-
vatpatienten verwendet werden. 
Ist bei Privatpatienten eine AU er-
forderlich, erfolgt diese als privat-
ärztliches Attest. 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 09 11 / 9 46 67 – 2 03 
Fax 09 11 / 9 46 67 – 6 62 03
E-Mail  Praxisfuehrungsberatung@kvb.de

Akutsituationen im ärztlichen Bereitschaftsdienst

Ein Akut- oder Notfall im Bereit-
schaftsdienst ist immer wieder eine 
Herausforderung. Frischen Sie in kür-
zester Zeit Ihre Kenntnisse über die 
wichtigsten medizinischen und orga-
nisatorischen Komponenten der Akut- 
und Notfallversorgung auf. Unser Se-
minarkonzept ist lernzielorientiert, 
kompakt und an der Praxis ausgerich-
tet. Wir führen die Module in Zusam-
menarbeit mit der Bayerischen Lan-
desärztekammer, Akademie für ärzt-
liche Fortbildung, und der Arbeits-
gemeinschaft der in Bayern tätigen 
Notärzte agbn e.V. (Modul I) durch. 

Sie profitieren von:
 � Zielgruppenorientierung
 � aktuellen, umsetzbaren Lösungen 
statt Schubladenkonzepten

 � praktischem Reanimationstrai-
ning in Kleinstgruppen (Modul I)

 � erfahrenen ärztlichen Referen-
ten und Tutoren

 � Fortbildungspunkten
 � umfangreichen Zusatzinformatio-
nen und Tipps in den Seminaren

Teilnehmen können:
 � alle interessierten Ärzte, die sich 
effizient auf das richtige Handeln 
in Notfallsituationen vorbereiten 
möchten

modul I

 � kardiozirkulatorische Notfälle 
 � Wichtiges, Richtiges und Hilf- 
reiches zur Reanimation

 � Richtlinien der Bundesärztekam-
mer und des European Resusci-
tation Council (ERC 2015)

 � Versorgungsalgorithmen, 
Checklisten

 � Reanimationstraining (BLS/ALS) 
an Simulatoren in Kleingruppen, 
individuelle Fallsimulation 

Fortbildungspunkte: 10
Teilnahmegebühr: 90,- Euro
Uhrzeit: 9.00 bis 16.15 Uhr

Termine Modul I:
 � 12. März 2016 
KVB Regensburg

 � 7. Mai 2016 
KVB Würzburg

 � 11. Juni 2016 
KVB München

 � 2. Juli 2016 
KVB Bayreuth

 � 24. September 2016 
KVB Nürnberg

 � 26. November 2016  
KVB Augsburg

modul II

 � Beurteilung des kindlichen 
Zustands

 � typische Akut- und Notfälle bei 
Kindern, Fallbesprechungen

 � Atemwegserkrankungen und 
Atemwegsverlegung bei Kindern 

 � Vergiftungen und Ingestionsunfälle
 � typische Verletzungen, Verbren-
nungen/Verbrühungen im 
Kindesalter

Fortbildungspunkte: 3
Teilnahmegebühr: 40,- Euro
Uhrzeit: 17.00 bis 20.30 Uhr

Termine Modul II: 
 � 16. März 2016 
KVB Regensburg

 � 4. Mai 2016 
KVB Bayreuth

 � 22. Juni 2016 
KVB Würzburg

 � 21. September 2016 
KVB Augsburg

 � 12. Oktober 2016 
KVB Nürnberg

Praxisfuehrungsberatung@kvb.de
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Neu: modul V (repetitorium)

 � Ausrüstung im Bereitschafts-
dienst

 � taktisches Vorgehen beim 
Hausbesuch

 � Management der Bereitschafts-
praxis

 � telefonische Beratung und ihre 
Tücken

 � Infektion und Hygiene
 � sichere Kommunikation im 
Bereitschaftsdienst

 � symptomorientiertes Handeln 
und typische Fallbeispiele aus 
verschiedenen Fachgebieten

 � Rechtliches

Fortbildungspunkte: 6
Teilnahmegebühr: 85,- Euro
Uhrzeit: 9.00 bis 14.00 Uhr

Termine Modul V:
 � 13. April 2016  
KVB Nürnberg 
16.00 bis 21.00 Uhr

 � 11. Mai 2016  
KVB Regensburg 
16.00 bis 21.00 Uhr

 � 11. Juni 2016  
KVB München 
9.30 bis 14.30 Uhr

 � 16. Juli 2016  
KVB Würzburg 
9.30 bis 14.30 Uhr

 � 28. September 2016  
KVB Nürnberg 
16.00 bis 21.00 Uhr

 � 10. Dezember 2016  
KVB Straubing 
9.30 bis 14.30 Uhr

modul III

 � wichtige Aspekte zur Durchfüh-
rung der Leichenschau

 � interessante Kasuistiken aus 
dem Bereitschaftsdienst

 � Informationen zu Abrechnung 
und Formularen im Bereit-
schaftsdienst

Fortbildungspunkte: 3
Teilnahmegebühr: 40,- Euro
Uhrzeit: 17.00 bis 20.40 Uhr

Termine Modul III:
 � 20. April 2016 
KVB Augsburg

 � 1. Juni 2016 
KVB Bayreuth

 � 27. Juli 2016 
KVB Regensburg

 � 26. Oktober 2016 
KVB Würzburg

 � 16. November 2016 
KVB Nürnberg

modul IV (fakultatives modul)

 � Symptom Bauchschmerz, akutes 
Abdomen – wo lauern die Fall- 
stricke?

 � bereitschaftsdienstrelevante 
psychiatrische Akut- und Not- 
fälle, effektive Strategien, rasche 
und sichere Bewältigung

 � Sepsis – außerklinische 
Diagnose und was ist zu tun?

Fortbildungspunkte: 4
Teilnahmegebühr: 40,- Euro
Uhrzeit: 17.00 bis 20.40 Uhr
Termine Modul IV:

 � 6. Juli 2016 
KVB München

 � 30. November 2016 
KVB Nürnberg

Sicher im Bereitschafts-
dienst und beim hausbesuch

Forderndes, aggressives und sogar 
gewalttätiges Verhalten gegenüber 
Ärzten kommt leider häufiger vor 
als gemeinhin angenommen. Gera-
de bei Hausbesuchen, zum Beispiel 
im Rahmen des Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes, kommt es immer 
wieder zu schwierigen Situationen. 
Während Rettungsdienst und Poli-
zei im Team agieren, sind Ärzte 
möglichen Eskalationen meist al-
lein und unvorbereitet ausgesetzt.

Stellen Sie sich auf potenziell ge-
fährliche Situationen ein und lernen 
Sie, diese bereits im Vorfeld zu er-
kennen und zu vermeiden. Üben 
Sie, deeskalierend zu kommunizie-
ren und trainieren Sie realistische 
Eigenschutztechniken.

themenschwerpunkte

 � Prävention, Risikominimierung
 � rechtliche Grundlagen
 � Aufnahme und Analyse von 
auffälligem Verhalten

 � verbale Deeskalation
 � Eigenschutztechniken – einfach 
anzuwenden

 � praktische Übungen (bitte 
entsprechende Kleidung 
berücksichtigen)

Fortbildungspunkte: 4
Teilnahmegebühr: 40,- Euro
Uhrzeit: 17.00 bis 20.30 Uhr

termine

 � 13. April 2016 
KVB Nürnberg

 � 1. Juni 2016 
KVB Regensburg

 � 6. Juli 2016 
KVB München

 � 28. September 2016 
KVB Nürnberg

 � 12. Oktober 2016 
KVB Würzburg
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Notfalltraining für das praxisteam 

Einen Notfall in der Praxis wünscht 
sich keiner. Doch was ist zu tun, wenn 
er plötzlich eintritt? Zielgerichtet 
und berufsgruppenübergreifend brin-
gen wir in unserem Seminar alle not-
wendigen Informationen auf den 
Punkt. Strukturiert werden Ärzte und 
ihr Team auf typische Notfallsituati-
onen vorbereitet. Sie erlernen profes-
sionelle Lösungswege und Versor-
gungsstrategien nach den aktuellen 
Richtlinien. Die Zeit bis zum Eintref-
fen des Notarztes können Sie opti-
mal überbrücken. Das ausführliche, 
individuelle Training an modernen 
Simulatoren ist die entscheidende 
Komponente, in der Sie notfallme-
dizinisch relevante Aspekte heraus-
arbeiten. Gerne berücksichtigen wir 
dabei Ihre Praxisschwerpunkte.

Wir führen die Seminare in Zusam-
menarbeit mit der Bayerischen Lan-
desärztekammer, Akademie für ärzt-
liche Fortbildung, und der Arbeits-
gemeinschaft der in Bayern tätigen 
Notärzte agbn e. V. durch. Die Ver-
anstaltungen sind QM-konform und 
entsprechen den Forderungen der 
Bundesärztekammer und des Ge-
meinsamen Bundesausschusses an 
die jährlich erforderliche Notfall-
schulung für Arztpraxen.

Teilnehmen können Ärzte und de-
ren medizinische Fachangestellte 
(Praxisteam).

themenschwerpunkte

 � Erkennen von und Verhalten in 
Notfallsituationen

 � Notfallmanagement
 � Erstversorgung bis zum 
Eintreffen von Rettungsdienst 
und Notarzt

 � Vorgehensweisen
 � Theorie und Praxis der kardio-
pulmonalen Reanimation bei 
Erwachsenen

 � alternatives Airwaymanagement
 � Einsatz von Automatisierten 
Externen Defibrillatoren (AED) in 
der Praxis

 � individuelle Fallsimulationen

Gerne passen wir spezifische Inhalte 
im Training Ihren individuellen Wün-
schen an!

Fortbildungspunkte: 7
Teilnahmegebühr: 95,- Euro  
(je Teilnehmer)

termine
(Je Samstag zwei getrennte Veran-
staltungen. Sie buchen ein Seminar 
entweder am Vormittag oder am 
Nachmittag.)

 � 9. April 2016 
KVB Nürnberg 
9.00 bis 12.45 Uhr oder  
13.30 bis 17.30 Uhr

 � 23. April 2016 
KVB München 
9.00 bis 12.45 Uhr oder 
13.30 bis 17.30 Uhr

 � 4. Juni 2016 
KVB Bayreuth 
9.00 bis 12.45 Uhr oder 
13.30 bis 17.30 Uhr

 � 23. Juli 2016 
KVB Regensburg 
9.00 bis 12.45 Uhr oder 
13.30 bis 17.30 Uhr

 � 1. Oktober 2016 
KVB Würzburg 
9.00 bis 12.45 Uhr oder 
13.30 bis 17.30 Uhr

 � 12. November 2016 
KVB München 
9.00 bis 12.45 Uhr oder 
13.30 bis 17.30 Uhr

Die Teilnehmerzahl in den Fortbil-
dungsseminaren ist begrenzt. Eine 
schriftliche Anmeldung ist grund- 
sätzlich erforderlich.  
Anmeldung unter 
Fax 0 89 / 5 70 93 – 4 00 21

Weitere Informationen zur Fortbildung 
erhalten Sie unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 88 89 oder 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Service/Fortbildung/KVB-Seminare für 
den Ärztlichen Bereitschaftsdienst.

http://www.kvb.de/service/fortbildung/
http://www.kvb.de/service/fortbildung/
http://www.kvb.de/service/fortbildung/
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hinweis
Bitte beachten Sie, dass die neben- 
stehenden Seminare nur eine Aus- 
wahl aus dem umfassenden Seminar- 
programm der KVB darstellen.

Informationen zu Seminaren  
erhalten Sie von unseren Mitarbei-
tern unter der Telefonnummer 
0 89 / 5 70 93 – 4 00 20

Informationen zu qualitätszirkeln 
(qZ) erhalten Sie von unseren Mit-
arbeitern unter der Telefonnummer  
09 11 / 9 46 67 - 2 21
09 11 / 9 46 67 – 3 36

Online-Anmeldung im Internet  
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Service/Fortbildung.

Anmeldeformulare und weitere 
Seminare finden Sie in unserer  
Seminarbroschüre und im Internet  
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Service/Fortbildung. 

Fax: 0 89 / 5 70 93 – 4 00 21

gebühr
Die Seminare sind zum Teil gebüh- 
renpflichtig und in ihrer Teilnehmer-
zahl begrenzt.

Fortbildungspunkte
Bei der Teilnahme an unseren Semi- 
naren sammeln Sie auch Fortbil-
dungspunkte. Die jeweilige Anzahl 
können Sie bei Ihrer Seminaranmel-
dung erfragen.

Seminare Zielgruppe teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVB-Bezirksstelle)

Abrechnungsworkshop - Chirurgen, Orthopäden, Reha Praxismitarbeiter kostenfrei 15. März 2016 14.00 bis 17.00 Uhr Würzburg

Abrechnungsworkshop - Nervenärzte, Neurologen, Psychiater, Kinder- und  
Jugendlichenpsychiater

Praxismitarbeiter kostenfrei 16. März 2016 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Betriebswirtschaftliche Grundlagen für den Vertragsarzt Praxisinhaber kostenfrei 16. März 2016
6. April 2016

15.00 bis 17.30 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Nürnberg
Augsburg

Kompaktkurs für ärztliche Qualitätszirkel-Moderatoren Praxisinhaber 110,- Euro 2. April 2016 9.00 bis 18.00 Uhr München

QEP® - Einführungsseminar Praxisinhaber und -mitarbeiter 220,- Euro 1. April 2016                         
2. April 2016

15.00 bis 20.30 Uhr 
9.00 bis 17.00 Uhr

Nürnberg

QEP® - Einführungsseminar Praxisinhaber und -mitarbeiter kostenfrei 2. April 2016 9.00 bis 17.00 Uhr Nürnberg

Datenschutz in der Praxis Praxisinhaber und -mitarbeiter kostenfrei 6. April 2016 15.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Erste Basics für MFA Hautärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 6. April 2016 14.00 bis 18.00 Uhr München

Grundlagenwissen KV-Abrechnung Hausärzte und Kinderärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 6. April 2016 15.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

Abrechnungsworkshop  - Hausärztliche Kinderarztpraxen Praxismitarbeiter kostenfrei 7. April 2016 15.00 bis 18.00 Uhr München

Gründer-/Abgeberforum Praxisinhaber/Existenzgründer kostenfrei 9. April 2016
16. April 2016
23. April 2016
23. April 2016

10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr

München
München
Würzburg
Augsburg

Kompaktkurs für psychotherapeutische Qualitätszirkel-Moderatoren Praxisinhaber 110,- Euro 9. April 2016 9.00 bis 18.00 Uhr München

Abrechnungsworkshop - Augenärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 13. April 2016 15.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

Abrechnungsworkshop - Frauenärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 13. April 2016
27. April 2016

15.00 bis 18.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr

Bayreuth
Augsburg

Grundlagenwissen KV-Abrechnung - konservativ tätige Fachärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 13. April 2016
20. April 2016

14.00 bis 17.00 Uhr 
15.00 bis 18.00 Uhr

Straubing
Augsburg

DMP-Fortbildung für Schulungspersonal - Diabetes/KHK Praxismitarbeiter 45,- Euro 15. April 2016 15.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

DMP - Diabetes mellitus TYP 2: eintägige Eingangsfortbildung DMP-Ärzte 80,- Euro 16. April 2016 9.00 bis 15.15 Uhr München

Intensivseminar Kooperationen - BAG oder MVZ Praxisinhaber kostenfrei 16. April 2016 10.00 bis 16.00 Uhr München

Abrechnungsworkshop  - Hausärztliche Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 19. April 2016 14.00 bis 17.00 Uhr Nürnberg

Abrechnungsworkshop - Hautärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 19. April 2016 14.00 bis 17.00 Uhr Würzburg

Die Online-Dienste der KVB in Theorie und Praxis Praxisinhaber und -mitarbeiter kostenfrei 20. April 2016 16.00 bis 18.00 Uhr Straubing

Erste Basics für MFA HNO Praxismitarbeiter kostenfrei 20. April 2016 14.00 bis 18.00 Uhr München

Regionales Moderatorentreffen Qualitätszirkel QZ-Moderatoren kostenfrei 20. April 2016 16.00 bis 20.00 Uhr Nürnberg

Abrechnungsworkshop  - Hausärztliche Praxen mit Kinderarztpraxen Praxismitarbeiter kostenfrei 21. April 2016 15.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Qualitätsmanagement für Einsteiger Praxisinhaber und -mitarbeiter 95,- Euro 22. April 2016 15.00 bis 19.00 Uhr Nürnberg

Hautkrebsscreening Praxisinhaber 160,- Euro 23. April 2016 9.00 bis 17.00 Uhr Bayreuth

Alles rund ums Arbeitsrecht Praxisinhaber kostenfrei 27. April 2016 15.00 bis 19.00 Uhr München

http://www.kvb.de/service/fortbildung/
http://www.kvb.de/service/fortbildung/
http://www.kvb.de/service/fortbildung/
http://www.kvb.de/service/fortbildung/
http://www.kvb.de/service/fortbildung/
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Seminare Zielgruppe teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVB-Bezirksstelle)

Abrechnungsworkshop - Chirurgen, Orthopäden, Reha Praxismitarbeiter kostenfrei 15. März 2016 14.00 bis 17.00 Uhr Würzburg

Abrechnungsworkshop - Nervenärzte, Neurologen, Psychiater, Kinder- und  
Jugendlichenpsychiater

Praxismitarbeiter kostenfrei 16. März 2016 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Betriebswirtschaftliche Grundlagen für den Vertragsarzt Praxisinhaber kostenfrei 16. März 2016
6. April 2016

15.00 bis 17.30 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Nürnberg
Augsburg

Kompaktkurs für ärztliche Qualitätszirkel-Moderatoren Praxisinhaber 110,- Euro 2. April 2016 9.00 bis 18.00 Uhr München

QEP® - Einführungsseminar Praxisinhaber und -mitarbeiter 220,- Euro 1. April 2016                         
2. April 2016

15.00 bis 20.30 Uhr 
9.00 bis 17.00 Uhr

Nürnberg

QEP® - Einführungsseminar Praxisinhaber und -mitarbeiter kostenfrei 2. April 2016 9.00 bis 17.00 Uhr Nürnberg

Datenschutz in der Praxis Praxisinhaber und -mitarbeiter kostenfrei 6. April 2016 15.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

Erste Basics für MFA Hautärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 6. April 2016 14.00 bis 18.00 Uhr München

Grundlagenwissen KV-Abrechnung Hausärzte und Kinderärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 6. April 2016 15.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

Abrechnungsworkshop  - Hausärztliche Kinderarztpraxen Praxismitarbeiter kostenfrei 7. April 2016 15.00 bis 18.00 Uhr München

Gründer-/Abgeberforum Praxisinhaber/Existenzgründer kostenfrei 9. April 2016
16. April 2016
23. April 2016
23. April 2016

10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr

München
München
Würzburg
Augsburg

Kompaktkurs für psychotherapeutische Qualitätszirkel-Moderatoren Praxisinhaber 110,- Euro 9. April 2016 9.00 bis 18.00 Uhr München

Abrechnungsworkshop - Augenärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 13. April 2016 15.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

Abrechnungsworkshop - Frauenärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 13. April 2016
27. April 2016

15.00 bis 18.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr

Bayreuth
Augsburg

Grundlagenwissen KV-Abrechnung - konservativ tätige Fachärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 13. April 2016
20. April 2016

14.00 bis 17.00 Uhr 
15.00 bis 18.00 Uhr

Straubing
Augsburg

DMP-Fortbildung für Schulungspersonal - Diabetes/KHK Praxismitarbeiter 45,- Euro 15. April 2016 15.00 bis 18.00 Uhr Nürnberg

DMP - Diabetes mellitus TYP 2: eintägige Eingangsfortbildung DMP-Ärzte 80,- Euro 16. April 2016 9.00 bis 15.15 Uhr München

Intensivseminar Kooperationen - BAG oder MVZ Praxisinhaber kostenfrei 16. April 2016 10.00 bis 16.00 Uhr München

Abrechnungsworkshop  - Hausärztliche Praxen Praxismitarbeiter kostenfrei 19. April 2016 14.00 bis 17.00 Uhr Nürnberg

Abrechnungsworkshop - Hautärzte Praxismitarbeiter kostenfrei 19. April 2016 14.00 bis 17.00 Uhr Würzburg

Die Online-Dienste der KVB in Theorie und Praxis Praxisinhaber und -mitarbeiter kostenfrei 20. April 2016 16.00 bis 18.00 Uhr Straubing

Erste Basics für MFA HNO Praxismitarbeiter kostenfrei 20. April 2016 14.00 bis 18.00 Uhr München

Regionales Moderatorentreffen Qualitätszirkel QZ-Moderatoren kostenfrei 20. April 2016 16.00 bis 20.00 Uhr Nürnberg

Abrechnungsworkshop  - Hausärztliche Praxen mit Kinderarztpraxen Praxismitarbeiter kostenfrei 21. April 2016 15.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Qualitätsmanagement für Einsteiger Praxisinhaber und -mitarbeiter 95,- Euro 22. April 2016 15.00 bis 19.00 Uhr Nürnberg

Hautkrebsscreening Praxisinhaber 160,- Euro 23. April 2016 9.00 bis 17.00 Uhr Bayreuth

Alles rund ums Arbeitsrecht Praxisinhaber kostenfrei 27. April 2016 15.00 bis 19.00 Uhr München
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